
Bitcoin Volksinitiative, Postfach 521, 6440 Brunnen 

Eidgenössische Volksinitiative «Für eine finanziell starke, souveräne und verantwortungsvolle Schweiz (Bitcoin-Initiative)» (im 
Bundesblatt veröffentlicht am 31. Dezember 2024). 

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen hiermit, gestützt auf Art. 34, 136, 139 und 194 der 
Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 68ff., folgendes Begehren: 

Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:  

Art. 99 Abs. 3  
3 Die Schweizerische Nationalbank bildet aus ihren Erträgen ausreichende Währungsreserven; ein Teil dieser Reserven wird in Gold 
und in Bitcoin gehalten. 

 
1 SR 101  

! 

Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis 

einer Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 

beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches. ! 

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen 
Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Bürgerinnen und Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. 

Kanton Postleitzahl Politische Gemeinde 

   

 

 Name 
(eigenhändig und möglichst in 
Blockschrift) 

Vornamen 
(eigenhändig und 
möglichst in Blockschrift) 

Geburtsdatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

Wohnadresse 
(Strasse und Hausnummer) 

Eigenhändige 
Unterschrift 

Kontrolle 
(leer 
lassen) 

1       

2       

3       

 

Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine 
Volksinitiative fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches. 

 

Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter 
Mehrheit seiner noch stimmberechtigten Mitglieder zurückzuziehen: 

Bennaïm Yves, Schiller 25, 6440 Brunnen; Clavadetscher Reto, Bürenstrasse 18, 2504 Biel/Bienne; Kradolfer Jürg, Keltenstrasse 5, 
2563 Ipsach; Kullmann Samuel, Rainweg 1c, 3626 Hünibach; Lohner Gil, Stutzerstrasse 22, 6402 Merlischachen; Meisser Luzius, 
Weinbergstrasse 18, 8703 Erlenbach; Nobs Lucas, Impasse de la Basilique 6, 2852 Courtételle; Zanganeh Giw, Strada Regina 110B, 
6982 Agno; Kogens Ronald, Bergstrasse 51, 8706 Meilen; Liebrand Anian Thomas, Freiehofweg 2, 6017 Ruswil 

Ablauf der Sammelfrist: 30. Juni 2026. 

 

 

 

Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende .... (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der 
Volksinitiative in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde 
ausüben. 

Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson (eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigenschaft) Amtsstempel 

Ort: 
   

Datum: 
 

 
 

Unterschrift: 
   

Amtliche 

Eigenschaft: 

   

 
 
 

! 

Wenn Sie das Anliegen dieser Volksinitiative unterstützen möchten, können Sie diese Unterschriftenliste ausdrucken, 
ausfüllen, in einen Briefumschlag stecken und möglichst früh vor dem 30. Juni 2026 senden an: 
Bitcoin Volksinitiative, Postfach 521, 6440 Brunnen. 
Es müssen nicht alle Zeilen ausgefüllt sein. 
 
 
 

! 

 


